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Der Bund der Schweizer in Qroßdeutschland, eine Organisation, der viele

Landesverräter angehören, wird in Deutschland geduldet.

Den Schirm des großen Bruders fand

Der Bund der Schweizer in Großdeutschland!

Ein weiser Richter
In den Achtzigerjahren letzten

Jahrhunderts, als wir im Kanton Bern noch
Friedensrichter, dagegen noch kein
eidgenössisches Betreibungs- und
Konkursgesetz hatten, waren jene befugt,
über Forderungen bis zu dreihig Franken

unberufbar zu urteilen. Damals
lebte in Biel ein geplagter Familienvater,

namens Dättwyler, der einem
Nachbarn Fr. 28.30 schuldete, acht oder
mehr Kinder sein eigen nannte, und der
trotz allen Fleihes in immerdar arg
bedrängten Umständen lebte.

In BERN
essen Sie am besten im
neuen Bellevue-Grill und Bar
neben dem Bundeshaus

Hotel Bellevue Bern

Schliefjlich, des Wartens wie des
Mahnens satt, klagte der Gläubiger
seine Forderung beim Friedensrichter
ein. Dieser verhörte den Schuldner, der
beteuerte, die Summe einfach nicht
aufbringen zu können, worauf Papa Walter
folgendes klassische Urteil fällte:

Herr Schiefj macht gegen Gottlieb
Dättwyler in Hier eine Forderung von
Fr. 28.30 geltend. Der Schuldner
bestreitet die Forderung nicht, behauptet
aber, die Summe nicht entrichten zu
können, welches ihm zu glauben ist.

Infolgedessen wird die Klage
kostenpflichtig abgewiesen.

Aus «Erlebtes und Erlauschtes»
von C. A. Loosli, 200 Seiten, Fr. 2.50.
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Wie Gerüchte entstehen

Der Lehrer sagt in der Stunde zu

seinen Schulkindern: «Gestern, als ich

zugeschaut hafte, wie dem
Schuhmacher Glättli sein Häuschen
abbrannte, kam ich ganz niedergeschmettert

nach Hause.» Schaggeli erzählt das

zu Hause wie folgt: «Geschter hät euse

Lehrer zueglueget wies bim Schuehmacher

Glättli brönnt höt und dänn isch

er mit eme Schmätter heicho.» K- W'

Parterre-Keller
Weine

Perlen vom Wallis
weiss offen : Muscat,
Fendant, Johannisberg,
Hermitnge, Arvine,
Amigne, Malvoise.

rot offen : Dôle de Sion,
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